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Identifizierung und Bewertung  
von Ertragsrisiken

Dirk Heithecker / Saskia Hohe / Dennis Tschuschke

Erträge aus dem laufenden Geschäft bil-
den das anfängliche Deckungspotenzial 
gegen schlagend werdende Risiken – bild-
lich gesprochen: Erwartete Erträge sind 
der „äußere Graben“ der Festung „De-
ckungspotenzial“. Sind die Erträge in Kri-
senszenarien ausreichend groß, um die pe-
riodengleich auftretenden Verluste – etwa 
durch hohe Abschreibungen bei Kredit- 
und Marktpreisrisiken – auszugleichen, so 
resultiert kein Verbrauch des bereits gebil-
deten Eigenkapitals in dem betrachteten 
Zeitraum. Vor diesem Hintergrund ist die 
integrierte Betrachtung zukünftiger Erträ-
ge gemeinsam mit unerwarteten Risiken, 
wie diese etwa in der Risikotragfähigkeit 
oder in Stresstests angesetzt werden, von 
hoher Relevanz und wird auch jüngst im 
Aufsichtsrecht thematisiert. 

Ertragskraft von Instituten gewinnt  
an Bedeutung

Der sehr intuitiven Auffassung, dass zu-
nächst die erwarteten Erträge die De-
ckungsmasse für unerwartete Verluste ei-
ner Periode bilden, steht die Problematik 
entgegen, dass möglicherweise sinkende 
Erträge dieses erwartete Potenzial zur De-
ckung schlagend werdender Risiken min-
dern. In Krisenzeiten können auch Verluste 
auftreten, die das Eigenkapital und damit 
den Risikopuffer eines Instituts schmälern. 
Entsprechend sind für möglicherweise 
schwankende Erträge Risiken zu quantifi-
zieren, die vom Risiko-Absorptionspo-
tenzial der künftig erwarteten Erträge 
 abzuziehen sind. Dies sind sogenannte „Er-
tragsrisiken“ oder auch „Geschäftsrisiken“, 
die bisher als Risikoart in der Bankpraxis 
wenig Beachtung fanden.

Wie aus den jährlichen Finanzstabilitätsbe-
richten der Deutschen Bundesbank hervor-
geht, ist die Ertragskraft von Finanzinsti-
tuten in den letzten Jahren Gegenstand 

regelmäßiger Analysen.1) Grund hierfür ist 
die Stärkung der Kapitalbasis von Kreditins-
tituten als Vorsorge für drohende Verluste 
bei angespannten Risikosituationen am Ka-
pitalmarkt und in der Realwirtschaft, die 
durch hohe und stabile Ergebnisbeiträge 
unterstützt wird. Beispielsweise werden in 
den Finanzstabilitätsberichten 2010 und 
2011 zur Prognose möglicher adverser Ent-
wicklungen die Erträge im deutschen Ban-
kensystem durch die Bundesbank einer 
Szenariobetrachtung unterzogen. Während 
die Analyse 2010 noch auf das Zins- und 
Provisionsergebnis fokussiert, so wird die 
Untersuchung 2011 auf das gesamte Be-
triebsergebnis ausgeweitet.

Auch auf Ebene nationaler und europäi-
scher aufsichtsrechtlicher Vorgaben findet 
sich in der jüngeren Vergangenheit die Be-

deutung der Ertragslage eines Instituts im 
Hinblick auf eine adäquate Berücksichti-
gung von Risikokonzentrationen wieder.2)

Insbesondere zu nennen sind die Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk, 2010), die Veröffentlichung der 
Bundesbank zu bankinternen Risikotragfä-
higkeitskonzepten (2011) sowie die „Guide-
lines on aspects of the management of 
concentration risk under the supervisory 
review process“ vom Committee of Euro-
pean Banking Supervisors (CEBS). Eine 
 Zusammenfassung der sich hieraus für 
 Ertragsrisiken ergebenden relevanten Rege-
lungen enthält Tabelle 1. Demnach ist bei 
Nutzung von Plangewinnen als Deckungs-
potenzial – wie häufig in der Risikotragfä-
higkeitsrechnung angesetzt3) – dieses durch 
einen Abschlag konservativ anzupassen. 
Dieser Abschlag kann zum Beispiel über das 
Ertragsrisiko bestimmt werden. Ferner las-
sen sich über diese Risikoart Ertragskon-
zentrationen abbilden, indem diese implizit 
quantifiziert werden. Dies ist insbesondere 
vor dem Hintergrund wichtig, da Schwan-
kungen der Erträge aus einer Geschäftsmo-
dell-inhärenten Produkt- oder Regionskon-
zentration, wie diese zum Beispiel bei Spe-
zialinstituten, Genossenschaftsbanken oder 
Sparkassen vorliegen kann, die Ertragskraft 
unerwartet schwä chen kann. Dieses Risiko 
ist für eine adä quate Steuerung abzubil-
den. Ergänzend sind bei komplexen Er-
tragssituationen auch deskriptive Portfolio-
auswertungen zu Erträgen denkbar.4)

Benchmark zur Definition von 
Ertragsrisiken?

Für die Definition von Ertragsrisiken hat 
sich in der Bankenwelt bisher kein Stan-
dard wie etwa bei Kredit-, Marktpreis- 
oder Liquiditätsrisiken gebildet – trotz 
oder gerade wegen der erst kürzlich veröf-
fentlichten aufsichtsrechtlichen Vorgaben. 
Zudem fällt derzeit das Ertragsrisiko in 
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Zukünftige, erwartete Gewinne dienen als 
Rückhalt gegen zukünftige Verluste und 
sollten zur Darstellung der Ertragslage und 
möglicher Ertragskonzentrationen in die 
Risikotragfähigkeit integriert werden. Al-
lerdings entstehen aus möglichen Volatili-
täten dieser Erträge auch zu bewertende 
Risiken. Beide Themen sind in jüngsten 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben themati-
siert worden. Die Autoren empfehlen des-
halb die Aufnahme von Erträgen und deren 
Risiken als eigene Risikoart in die Risiko-
tragfähigkeit. So können die neuen auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen gemäß 
MaRisk sachgerecht, transparent und kon-
sistent abgebildet werden. (Red.)
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deutschen Finanzinstituten überwiegend 
unter die sogenannten Geschäftsrisiken 
oder wird gemeinsam mit anderen Risi-
koarten unter den sonstigen Risiken sub-
summiert.5)

Gemäß den neuen aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben umfasst das Ertragsrisiko grund-
sätzlich sämtliche Positionen der Ge - 
winn- und Verlustrechnung (GuV), deren 
zukünftige Realisation Einfluss auf die 
 Eigenmittel des Instituts im Rahmen ihrer 
Risikotragfähigkeit haben.6) Folglich sind 
in jedem Fall das Vertriebsrisiko, das Provi-
sionsrisiko und das Kostenrisiko als Be-
standteile des Ertragsrisikos zu berücksich-
tigen. Das Vertriebsrisiko ergibt sich etwa 
aus Schwankungen der Zinsüberschüsse 
aus dem Aktiv- und Passivgeschäft und 
wird im Wesentlichen durch die Neuge-
schäftsvolumina und deren zugrunde lie-
genden Margen (Zinskonditionsbeitrag) 
beeinflusst. Das Provisionsrisiko resultiert 
aus planerischen Ungenauigkeiten bei Ein-
nahmen aus Gebühren- und Provisionen. 
Das Risiko aus Schwankungen der Auf-
wendungen in der GuV (im Folgenden 
auch als Kostenrisiko bezeichnet, da der 
treffendere Begriff „Aufwandsrisiko“ un-
üblich ist) wird wesentlich durch schwan-
kende Gemeinkosten induziert, etwa durch 
unerwartete Steigerungen der Personal-
kosten, Raumkosten oder Kosten für Pro-
jekte. Somit sind dem Ertragsrisiko explizit 
auch Kostenpositionen zuzuordnen, da 
diese ebenfalls auf die Eigenmittel des Ins-
tituts wirken. 

Institutsindividuelle Darstellung

Um eine doppelte Berücksichtigung von Ri-
siken in der Risikotragfähigkeit zu vermei-
den, sind GuV-Positionen, die bereits durch 
andere Risikoarten abgedeckt sind, nicht in 
das Ertragsrisiko zu integrieren. Entspre-
chend sind Aufwendungen für die Risiko-
vorsorge auf Forderungen, die im Wesent-
lichen dem Kreditrisiko zugeordnet sind, 
nicht zu berücksichtigen. Auch Risiken von 
Preisschwankungen am Kapitalmarkt und 
daraus resultierende Bewertungs- und Ver-
äußerungsverluste sind bereits im Markt-
preisrisiko beinhaltet. Sogar ein Teil des 
Zinsüberschusses ist in Form des Fristen-
transformationsbeitrags häufig schon im 
Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs abge-
bildet. 

Allerdings kann es weitere institutsspezifi-
sche Positionen geben, die wegen ihrer 

Wirkung auf das Eigenkapital im Ertragsri-
siko zu berücksichtigen sind. Auch gibt es 
über die GuV hinausgehende Positionen, 
die sich auf die Eigenkapitalbildung eines 
Instituts auswirken und möglicherweise 
nicht durch andere Risikoarten abgedeckt 
sind. Beispielsweise können dies Positionen 
der Gesamtergebnisrechnung nach IFRS 
sein, etwa „unrealisierte Verluste aus zur 
Veräußerung verfügbaren finanziellen Ver-
mögenswerten“ oder „Anpassungen aus 
der Währungsumrechnung“, die keinen 
Ausschlag auf die GuV haben. Die konkrete 
Definition des Ertragsrisikos wird demnach 
nur institutsspezifisch vorliegen können 
und durch das Geschäftsmodell und den 
daraus resultierenden Ertrags- und Auf-
wandspositionen sowie der Definition der 
Risikodeckungsmasse maßgeblich beein-
flusst. Eine allgemeingültige Benchmark 
kann sich für diese Risikoart folglich nicht 
herausbilden, wie auch die Heterogenität 
der Definitionen in den Risikoberichten 
wichtiger Finanzinstitute und -unterneh-
men des Geschäftsjahres 2010 in Tabelle 2 
zeigt.

Die zuvor beschriebene Abgrenzung zu be-
rücksichtigender Positionen ermöglicht in 
der Folge die Quantifizierung des Ertrags-
risikos und damit die Ermittlung eines 
sachgerechten Abschlags gemäß den Vor-
gaben der Deutschen Bundesbank, wenn 
zukünftige Erträge als Teil des Deckungs-
kapitals in der Risikotragfähigkeit be-
rücksichtigt werden. Aber auch ohne die 
 Berücksichtigung solcher geplanten, er-
warteten Ertragsbestandteile in der Risi-
kodeckungsmasse ist die Quantifizierung 
sinnvoll, da Ertragsschwankungen gegebe-
nenfalls zu unterjäh rigen Verlusten und so-
mit auch unterjährig zu einer Schmälerung 
der Risikodeckungsmasse führen  können. 
Dies ist in jedem Fall in der Risikotragfähig-
keit abzubilden. Solche unterjährigen Ver-
luste sind auch in der Eigenkapitalrech-
nung nach Säule I künftig darzustellen.

Quantifizierung von Ertragsrisiken

Die Quantifizierung des Ertragsrisikos  
kann über mögliche Abweichungen oder 
Schwan kungen zwischen den zukünftig 

Tabelle 1: Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben für Ertragsrisiken 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk, 2010)

§  Im Rahmen der Risikoinventur sind Risiken zu prüfen, die sich auf die Ertrags- und Vermögenslage 
auswirken. (AT 2.2)
§   Eine Geschäftsstrategie hat Einflussfaktoren auf die Ertragslage zu berücksichtigen. (AT 4.2)
§   Risikokonzentrationen bei der Ertragssituation sind zu beachten. (AT 4.2)
§  Wesentliche Erfolgsquellen wie Konditionen- und Strukturbeitrag im Zinsgeschäft sind voneinander 

abzugrenzen und zu quantifizieren. (AT 4.2)
§  Bestandteil der Gesamtbanksteuerung ist eine integrierte Ertrags- und Risikosteuerung. (AT 4.3.2). 

Interaktionen zwischen Erträgen und Risiken sind zu betrachten. Je nach Komplexität des Geschäfts ist 
ein stringentes und integriertes System im Sinne einer risikoadjustierten Renditesteuerung zu imple-
mentieren.
§  Ertrags- und Kostenaspekte können in die Risikoberichterstattung aufgenommen werden. (AT 4.3.2)
§  Bei Übernahmen oder Fusionen bedarf es eine Darstellung der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage und deren Risiken. (AT 8)

Bankinterne Risikotragfähigkeitskonzepte (2011)

§  Die Berücksichtigung noch nicht erzielter, aber geplanter Gewinne ist im Fall der Ableitung eines 
bilanzorientierten Risikodeckungspotenzials bei Anwendung des Going-Concern-Ansatzes grundsätz-
lich, bei Anwendung des Liquidationsansatzes unter Einschränkung möglich. Geplante Verluste sind in 
jedem Fall als Abzug anzusetzen.
§  Noch nicht erzielte, aber geplante Gewinne sind vorsichtig – etwa durch Abschläge auf die erwartete 

Ergebniskomponente oder durch eine eigene Risikoquantifizierung – zu ermitteln.
§  Je volatiler beziehungsweise unsicherer Ergebniskomponenten sind, desto größer sind die erforderli-

chen Abschläge.
§  Der angesetzte Plangewinn ist bei unterjährig eintretenden negativen Veränderungen anzupassen.
§  Auch bei Anwendung eines wertorientiert ermittelten Risikodeckungspotenzials sind erwartete Ver-

mögenszuwächse – insbesondere aus dem Neugeschäft – vorsichtig zu kalkulieren. Alternativ sind 
deren Volatilitäten bei der Quantifizierung der Risiken zu berücksichtigen.

Guidelines on aspects of the management of concentration risk under the  
supervisory review process (CEBS, CP 31, 2009)

§  Risikokonzentrationen können einen Einfluss auf die Erträge, Liquidität und das Kapital haben, die 
nicht isoliert zu betrachten sind. 
§  Neben den Konzentrationen in bestimmten Risikoarten ist auch auf die Konzentration auf der Ertrags-

seite einzugehen, wobei zu beachten ist, dass die Ertragsquellen nicht unabhängig voneinander sind.
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geplanten Größen dieser Positionen und 
deren tatsächlichen Realisationen erfol-
gen.7) Das Ertragsrisiko resultiert folglich 
aus der Abweichung der zukünftigen mög-
lichen Realisationen von den geplanten 
 relevanten Geschäftszahlen. Diese Abwei-
chung ist von Bedeutung, da die „Plan-
Zahlen“ Bestandteil der Geschäfts- und 
Risikostrategie sind und somit ohnehin in 
die Rendite- und Risikosteuerung einge-
hen. Schwankende, absolute Erträge, wel-
che für den deutschen Finanzsektor etwa 
in den genannten Veröffentlichungen der 
Deutschen Bundesbank analysiert werden, 
besitzen hingegen eine eher nachgeordne-
te Bedeutung. Vielmehr geht es um den 
„Schätzfehler“ durch die Abweichung von 
den Plan-Werten zu den realisierten Ist-
Werten. Diese Abweichung ist vor einem 
Zeithorizont zu betrachten, welcher dem 
der Risikotragfähigkeit entspricht. In der 
Regel ist dies ein rollierender Ein-Jahres-
zeitraum.8) Als Methodik der Quantifizie-
rung eignen sich grundsätzlich ein 

(A) klassischer parametrischer Ansatz, wie 
dieser aus der Marktpreisrisikomessung be-
kannt ist, oder 

(B) Szenarioanalysen. 

Beide Verfahren werden heute schon bei 
Instituten eingesetzt, wie die Analyse in 
Tabelle 2 zeigt. Bei einem parametrischen 
Ansatz (A) werden die Abweichungen zwi-
schen den historischen Plan- und Ist-Wer-
ten beispielsweise relativ bestimmt, das 
heißt als prozentuale Abweichung des Ist-
Werts vom Plan-Wert.9) Die prozentualen 
Plan-Ist-Abweichungen können im Fol-
genden als „Renditen“ interpretiert wer-
den, und es können klassische Methoden 
für die Risikobestimmung etwa aus dem 
Marktpreisrisiko angewandt werden. Bei 
einem parametrischen Ansatz ist im Vor-
feld zudem eine sachgerechte Verteilungs-

annahme der Plan-Ist-Abweichungen zu 
treffen. Diese Verteilung wird mit Hilfe der 
historischen Werte parametrisiert, und es 
können Quantil-Risikomaße wie der für 
Ertragsrisiken entsprechende Value-at-Risk 
(„Earnings-at-Risk“) oder der Expected 
Shortfall bestimmt werden.

Normalverteilungsannahme  
theoretisch sachgerecht 

Aus theoretischer Sicht ist die Normal-
verteilungsannahme als adäquat anzuse-
hen, da es sich hier um eine Fehlerschät-
zung handelt. Allerdings ist zu erwarten, 
dass die (ursprünglich normalverteilten) 
Plan-Ist-Abweichungen durch Manage-
mententscheidungen beeinflusst sind: Bei 
schlechter Geschäftsentwicklung werden 
Maßnahmen zur Dämpfung dieses Effekts 
ergriffen – etwa durch vorgezogene Pro-
duktinnovationen und eine kurzfristige 
Neuausrichtung des Vertriebs. Bei gutem 
wirtschaftlichem Umfeld können durch 
das Management zusätzliche Opportuni-
täten genutzt werden, wodurch sich die 
Ist-Erträge noch deutlich steigern lassen 
können. Derartige Effekte können in der 
zunächst symmetrischen Normalverteilung 
durch Nutzung unterschiedlicher Varian-
zen (etwa eine untere und obere Semivari-
anz) für die Ist-Werte ober- und unterhalb 
der ursprünglichen Plan-Werte abgebildet 
werden.

Bei mehreren für das Ertragsrisiko als rele-
vant identifizierten Positionen empfiehlt 
es sich, eine gemeinsame Verteilungsfunk-
tion – etwa eine multivariate Normalver-
teilung – anzusetzen und die statistischen 
Abhängigkeiten zwischen den Plan-Ist-Ab-
weichungen etwa über eine Varianz-Ko-
varianz-Matrix einzubeziehen. Diese Ab-
weichungen sind dabei inhaltlich nicht als 
„echte“ Diversifikation zu verstehen. Viel-
mehr drücken sie teilweise betriebswirt-

schaftlich sinnvolle Zusammenhänge aus, 
die sich zwischen den GuV-Positionen er-
geben. Beispielsweise sind häufig sinkende 
Personal- und Sachkosten bei einem Rück-
gang des Neugeschäfts und somit auch des 
Zinsüberschusses zu beobachten. Dies kann 
unter anderem durch verschobene Projekte 
aufgrund eines schlechten Geschäftsver-
laufs der Fall sein.

Szenarioanalysen als Alternative

Zur Quantifizierung können darüber hi naus 
auch Szenarioanalysen (B) eingesetzt wer-
den.10) Bei diesen klassischen „Was-wäre-
wenn“-Untersuchungen können beispiels-
weise schon im Rahmen der Planung 
 alternative, konservativere Werte für die 
zukünftige Geschäfts- und Kostenentwick-
lung angenommen werden, denen unter-
schiedliche Annahmen hinsichtlich der Ent-
wicklung der Geschäftstätigkeit zugrunde 
liegen. Die Abweichung der Erträge aus 
diesen „Downturn“-Szenarien zum eigent-
lichen Plan-Wert misst dann das Ertrags-
risiko.

Problematisch bei dieser Vorgehensweise 
ist, dass die konkrete Eintrittswahrschein-
lichkeit der Szenarien und somit ein 
 sachgerechter Quantilwert für die Risiko-
tragfähigkeit schwierig zu ermitteln ist. 
Grundsätzlich helfen Szenarioanalysen je-
doch bei „Worst-Case“-Abschätzungen von 
Ertragsschwankungen, wie diese etwa unter 
der Annahme „generell kein Neugeschäft“ 
auftreten würden. Ergänzend können die 
bisher beobachteten relativen Plan-Ist-Ab-
weichungen je Position auf die aktuellen 
Planzahlen angewendet werden, um histo-
rische Szenarien zu simulieren oder als Ins-
piration für Szenarien hinsichtlich der Ent-
wicklung der Positionen zu dienen. 

Ertragsrisiko als Residual-Risiko  
der GuV

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
das Ertragsrisiko als die Gefahr von uner-
warteten Verlusten aufgrund von ungüns-
tigen relativen Entwicklungen des Ertrags 
und des Aufwands definiert wird. Es quan-
tifiziert folglich das Risiko, dass geplante 
Erträge innerhalb eines definierten Zeitho-
rizonts nicht realisiert werden. Die Einfüh-
rung dieser Risikoart ermöglicht neben der 
Berücksichtigung zukünftiger Gewinnbe-
standteile in das Risikodeckungspotenzial 
im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrech-
nung auch eine angemessene Umsetzung 
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einer integrierten Rendite- und Risikosteu-
erung auf Institutsebene.

Zu diesem Zweck muss das Ertragsrisiko 
alle wesentlichen Positionen beinhalten, 
die auf die Risikodeckungsmasse wirken 
und nicht bereits durch andere Risikoarten 
abgedeckt sind. Dies schließt neben klassi-
schen Ertragspositionen wie dem Zinsüber-
schuss und den Provisionserträgen auch 
Personal- und Sachkosten, etwa Verwal-
tungsaufwendungen oder Restrukturie-
rungsaufwendungen, ein. Somit ist das 
 Ertragsrisiko auch als Residual-Risiko der 
Gewinn- und Verlustrechnung zu sehen 
und bildet den Lückenschluss zwischen 
den bestehenden Risikoarten und der Er-
tragsvolatilität eines Kreditinstituts.

Die Einführung dieser Risikoart erleichtert 
nicht nur die sachgerechte Umsetzung 
neuer aufsichtsrechtlicher Anforderungen, 
sondern stärkt auch das Verständnis für 
die Geschäfts- und Risikoplanung. Zudem 
helfen Ertragsrisiken, institutsweite Stress- 
und Szenarioanalysen sachgerecht und ad-
äquat über das gesamte Risikoprofil durch-
zuführen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass es 
sich bei diesem Beitrag ausschließlich um 
persönliche Auffassungen handelt.
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Überblick zur Definition und Messung

Deutsche 
Bank
1 905

Geschäftsrisiko
§  Risiko, aufgrund von möglichen Veränderungen der generellen wirtschaftlichen 

 Rahmenbedingungen wie Marktumfeld, Kundenverhalten und technischer Fortschritt.
§ Quantifizierung auf Basis eines Quantil-Ansatzes.

Commerz-
bank
754

Geschäftsrisiko
§  Potenzieller Verlust, der aus Abweichungen der tatsächlichen Erträge (negative  

Abweichung) und Kosten (positive Abweichung) von den Planzahlen resultiert.
§ Quantifizierung auf Basis unerwarteter Wertschwankungen.

LBBW 
374

Geschäftsrisiko
§  Verluste durch einen schlechteren als erwarteten Geschäftsverlauf wie unerwarteter 

Ergebnisrückgänge und negativer Planabweichungen, sofern sie nicht durch die bank-
typischen Risiken verursacht sind. 
§  Keine explizite Quantifizierung.

DZ Bank 
383

Geschäftsrisiko
§  Risiko aus rückläufigen Erträgen ohne Kompensation etwa durch Kostenreduktionen 

oder komplementäre Ertragsquellen.
§  Gefahr von Nachfrageeinbrüchen oder sich drastisch verschlechternder Kostenstruk-

turen. 
§  Risiko aus dem Bausparkollektiv durch divergierendes Verhalten der Bestandskunden 

und Neugeschäftsentwicklung.
§  Quantifizierung über einen Pauschalansatz.

HVB 
371

Geschäftsrisiko
§  Ausbleibende Erträge für das Neugeschäft aus dem Zins- und Provisionsüberschuss.
§  Erhöhte Finanzierungskosten durch gestiegenen Refinanzierungsbedarf und Anstieg der 

bankeigenen Credit Spreads.
§  Quantifizierung auf Basis eines Szenario-Ansatzes.

Postbank
214

Residuales Geschäftsrisiko
§  Messung der Schwankung periodischer Erträge unter Anwendung eines Soll-Ist-Abgleichs.
§  Quantifizierung auf Basis eines Quantil-Ansatzes.

WestLB
192

Geschäftsrisiko
§  Gefahr, dass ein Unternehmen seine Ziele wegen unternehmerischer Risiken (globale, 

lokale, branchenspezifische Risiken) oder Risiken aus den Geschäftsprozessen (Risiken 
aus der Prozessdurchführung) nicht erreicht.
§  Quantifizierung auf Basis eines Szenario-Ansatzes.

Deka-Bank
130

Geschäftsrisiko
§  Finanzielle Verluste aufgrund von Volumens- und Margenänderungen wegen Änderung 

des Kundenverhaltens, Wettbewerbsbedingungen oder wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen.
§  Quantifizierung auf Basis eines Quantil-Ansatzes.

VW FS
65

Ertragsrisiko*
§  Spezifisches G+V-Risiko, das mögliche Abweichung zwischen geplanten und realisierten 

Ertrags- und Kostenpositionen misst.
§  Quantifizierung auf Basis eines Quantil-Ansatzes.
* Quelle hier: Zwischenbericht 2011

BHW
45

Geschäftsrisiko
§  Ergebnisrückgang aufgrund unerwarteter Änderung von Geschäftsvolumen sowie 

Margen und der korrespondierenden Kosten.
§  Quantifizierung über einen Pauschalansatz.

KSK Köln
24

Absatz- und Kostenrisiken 
§  Absatzrisiken werden durch breites Produktangebot, regionale Heterogenität, Nutzung 

unterschiedlicher Vertriebswege und Kundenbindungskonzepte gemanagt.
§  Steigende Kosten werden durch Budgetierungsverfahren mit laufender Überwachung, 

Optimierung der Prozesse und langfristige Personalplanung begegnet.
§  Quantifizierung über einen Pauschalansatz.




